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In den folgenden Ausführungen wird die Mittelschule in Bayern mit ihrem Bildungsauftrag 
und ihren verschiedenen Abschlüssen dargestellt, vom einfachen („theorieentlasteten“) er-
folgreichen Abschluss der Praxisklassen bis zum Mittleren Schulabschluss. 
Für eine gezielte Schullaufbahnberatung, die als Alternative auch die Wege über die Mit-
telschule darstellen kann, sind Detailkenntnisse darüber notwendig, wie die einzelnen 
Abschlüsse erreicht werden können und welche weiteren Anschlüsse sich daraus ableiten 
lassen. Für Beratungslehrkräfte aller Schularten wichtig ist auch die Kenntnis des Erwerbs 
einer dem erfolgreichen Abschluss der Mittelschule entsprechenden Schulbildung, des 
nachträglichen Erwerbs des erfolgreichen Abschlusses der Mittelschule sowie der Teilnahme 
anderer Bewerber (Externe) am qualifizierenden Abschluss (Quali) und der Abschlussprü-
fung zum Mittleren Schulabschluss.
In den Ausführungen sind weiterhin pädagogische Abwägungen und Hinweise auf die 
Durchlässigkeit sowie die Wechsel der Bildungsgänge enthalten.
Ziel der Ausführungen zur Mittelschule ist auch eine bewusst sachliche, auf rechtliche Vor-
gaben sich stützende Darstellung.
Bei einer professionellen Beratung, die die Mittelschule als alternativen Bildungsgang be-
rücksichtigt, sind die offiziellen, über das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz 
(BayEUG) und die schulrechtlichen Bestimmungen der Mittelschulordnung (MSO) 
dargestellten Vorgaben und Beschreibungen deshalb von großer Bedeutung, da die Mit-
telschule ihren Platz im „Konzert“ der weiterführenden Schulen beansprucht und weiter 
entwickelt. Nur mit gesichertem Wissen um die Möglichkeiten der Mittelschule können 
die Beratungsfachkräfte die vielen Meinungen und auch standespolitischen Vorstellungen 
der Lehrkräfte, der Elternschaft wie auch der Öffentlichkeit aufgreifen und diese dann 
sachlichen Erwägungen gegenüberstellen.

1  Weiterführende Schulen nach der Grundschule in der Bundesrepublik: 
Schulstruktur und Abschlüsse der Sekundarstufe I 

Aufgrund des föderalen Prinzips in der Bundesrepublik sind die einzelnen Bundesländer für 
die Bildungspolitik und damit auch für die Schulstruktur verantwortlich. Bei allen Maßnah-
men, deren Wirkung über die Landesgrenzen hinausgeht, stimmen sich die Bundesländer in 
einem Akt der Selbstkoordination als Ständige Konferenz der Kultusminister (KMK) über ein 
Mindestmaß an Gemeinsamkeit und gemeinsamer Grundstruktur ab, um Vergleichbarkeit zu 
schaffen bzw. zu wahren.

Die Vereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK) über die Schularten und Bildungs-
gänge im Sekundarbereich I steckt den Rahmen für die Schularten und Bildungsgänge im 
Sekundarbereich I des Schulwesens ab, legt darin für den Sekundarbereich I die gemeinsa-
men und besonderen Merkmale sowie einen gemeinsamen Stundenrahmen fest und regelt die 
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Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse und Berechtigungen (https://
www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen.html).

Nach Abschluss der Grundschule (Primarstufe) (in Berlin und Brandenburg nach der sechs-
jährigen Grundschule) wechseln die Schüler in die verschiedenen weiterführenden Schulfor-
men der Sekundarstufe.

Die auf die Grundschule aufbauenden weiteren Bildungsgänge mit ihren Abschlüssen und 
Berechtigungen werden gemäß o. g. Vereinbarung der KMK in unterschiedlichen Schularten 
organisiert und zwar als

• Hauptschule,
• Realschule,
• Gymnasium,
• Gesamtschule.

Diese vereinbarte Struktur des Schulwesens im Sekundarbereich I (Jahrgangsstufen 5 / 7 bis 
9 / 10) wird in den einzelnen Bundesländern im Rahmen einer Weiterentwicklung ergänzt 
oder ersetzt.

1.1 Die „Hauptschule“ in der Diskussion

1.1.1 Das Konzept Hauptschule

Die Konzeption der Hauptschule als allgemeinbildende Pflichtschule mit einem ersten all-
gemeinbildenden Schulabschluss umfasst in der Regel die Jahrgangsstufen 5 bis 9 bzw. bei 
sechsjähriger Grundschule oder bei verselbstständigter Orientierungsstufe (5. und 6. Klasse) 
die Jahrgangsstufen 7 bis 9, wobei mittlerweile in allen Bundesländern darüber hinaus auch 
die Möglichkeit des freiwilligen oder pflichtmäßigen Besuches einer 10. Jahrgangsstufe mit 
dem Ziel des Erreichens eines mittleren Bildungsabschlusses besteht.

Der Begriff Hauptschule ist offiziell mit dem „Hamburger Abkommen“ der Ministerpräsiden-
tenkonferenz zur „Neufassung des Abkommens zwischen den Ländern zur Vereinheitlichung 
auf den Gebieten des Schulbereichs“ vom 28. Oktober 1964 eingeführt worden. 

Mit dieser einheitlichen Bezeichnung im Hamburger Abkommen verbindet sich auch ein Pro-
gramm, so Leschinsky (2003, S. 395), das sich von der damaligen Schulrealität entschie-
den abhob; mit der neu gegründeten Hauptschule wurde deutlich Abstand genommen vom 
„Konzept der volkstümlichen Bildung“ (Leschinsky, 2003, S. 397). „Entsprechend der bil-
dungspolitischen Absicht, der Hauptschule in der Bundesrepublik ein wesentlich anspruchs-
volleres Bildungsziel als der alten Volksschule zu geben, spielten für die Reform seit Ende der 
1950er Jahre die curricularen Neuerungen eine besondere Rolle“ (Leschinsky, 2003, S. 396).

Neben der Aufgabe der Allgemeinbildung ist der Hauptschule auch die Aufgabe zugeschrie-
ben worden, Schüler systematisch in die Strukturen des modernen Wirtschafts- und Arbeits-
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